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Gemeinde Geiersthal, Rathausstr. 5, 94244 Geiersthal

Ort, Datum

17.11.2022

Bekanntmachung
Planfeststellung nach SS 17 ff. FStrG i. V. m. Aft.72 ff. BayVwVfG für das Vorhaben

Zudem werden die Planunterlagen im lnternet unter www.regierung.niederbayern.bayern.de unter den
Rubriken ,,Service", ,,Planfeststellungsverfahren", ,,Straßenrechtliche Planfeststellungsverfahren", ,,Aktuell
laufende Planfeststellungsverfahren" veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der lnhalt der zur Einsicht
ausgelegten Unterlagen (ArI.27 a Abs. 1 BayVwVfG).

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann Einwendungen gegen den Plan
bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum

Datum

16.01.2023 schriftlich oder zur Niederschrift

bei (Anschrift mit Zimmernummer)

Gemeinde Geiersthal, Rathausstraße 5,94244 Geiersthal; Frau Pinzl, 1. OG, ZimmerNr.: 26

oder bei der Regierung von Niederbayern, Regierungsplatz 540, 84028 Landshut, Zi.Nr. 073,
erheben. (Telefonische Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 08711808-1472). Zur Wahrung des
Gesundheitsschutzes sind die geltenden infektionsschutzrechtlichen Regelungen zu beachten.

Einwendungen können auch elektronisch, aber nur mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
nach dem Signaturgesetz versehen, unter der Adresse poststelle@req-nb.bayern.de erhoben
werden. Einwendungen mit ,,einfacher" E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur nach dem
Signaturgesetz sind unwirksam.

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung
erkennen lassen. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen,
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dies gilt auch für Einwendungen und
Stellungnahmen der Vereinigungen.

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form
vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht
von ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit
einer Unterschrift versehenen Seite enthalten sein, andernfalls können diese Einwendungen
unberücksichtigt bleiben.

Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach Art. 73
Abs. 4 Satz 5 BayVwVfG von der Auslegung des Plans.
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Bundesstraße 85, Cham - Regen
Planfeststellung für den Ausbau bei Linden (3. Fahrstreifen) von Abschnitt 2270, Station 0,165 bis
Abschnitt 2270, Station 1,335, Bau-km 0+000 bis Bau-km 1+030, im Gebiet der Gemeinde Geiersthal
und der Gemeinde Patersdorf und ökologischen Kompensationsmaßnahmen im Gebiet des Marktes
Teisnach und der Stadt Zwiesel, Landkreis Regen

Die Planfeststellung wurde beantragt von der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das
Staatliche Bauamt Passau.

Für das Vorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Maßnahmen werden Grundstücke in den
Gemarkungen Geiersthal, Patersdorf, Teisnach und Klautzenbach beansprucht. Der Plan enthält auch
Widmungen, Umstufungen und Einziehungen und wasserrechtliche Erlaubnisanträge.

Die Planung vom 12.09.2022 - bestehend aus Zeichnungen und Erläuterungen - liegt zur allgemeinen
Einsicht aus
bei (Anschrift mit Zimmernummer)

Gemeinde Geiersthal, Rathausstraße 5,94244 Geiersthal; Frau Pinzl, 1. OG, ZimmerNr.: 26
in der Zeit (vom - bis)

25.11 .2022 bis 02.01 .2023
während der Dienststunden (von - bis)

Montag - Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Montag und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr
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Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und
Einwendungen verzichten ($ 17 a Nr. 1 Satz 1 FStrG).

Findet ein Erörterungstermin statt, wird er vorher ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner werden
diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird
der Vertreter von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen
vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine
schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei
Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das
Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist
nicht öffentlich (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. Art. 68 Abs. 1 BayVwVfG).

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellungnahmen,
Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Aufiruendungen werden nicht
erstattet.

Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung zumindest dem Grunde nach
zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten
Entschäd igungsverfahren behandelt.

Uber die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch
die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungs-
beschluss) kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen
vorzunehmen sind.

ln Bezug auf Umweltauswirkungen wird darauf hingewiesen, dass für das Vorhaben auf der
Grundlage geeigneter Angaben des Vorhabenträgers sowie eigener lnformationen keine Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträgl ichkeitsprüfung besteht.

8. Von Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach $ 9 FStrG und die
Veränderungssperre und das Vorkaufsrecht nach $ 9a FStrG in Kraft.

Hinweis zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):

Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren DSGVO wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der
Beteiligung der Offentlichkeit im o. g. Planfeststellungsverfahren die erhobenen Einwendungen und darin
mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das Planfeststellungsverfahren von der
Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde (Regierung von Niederbayern) erhoben, gespeichert und
verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, um die Betroffenheit beurteilen zu können.
Sie werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Daten können an den Vorhabenträger und seine mitarbeitenden
Büros zur Auswertung der Stellungnahmen weitergegeben werden. lnsoweit handelt es sich um eine
erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6
Abs. 1 Satz 1 c DSGVO. Weitere lnformationen finden Sie unter:www.regierung.niederbayern.bayern.de
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Gemelnde Gelersthal
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